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I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

! Die Gemeinde Trimmisist eine öffentlich-rechtliche Gebiets-

körperschaft.

? Sie besteht aus den auf ihrem Gebiet wohnhaften Personen.

3 Die Amts- und Schulspracheist Deutsch.

Art. 2

' Der Gemeinde steht im Rahmender Gesetzgebung des
Bundes und des Kantons das Recht derfreien Selbst-

verwaltung zu.

2 Sie Übt in den Grenzenihrer gesetzlichen Zuständigkeit die
Hoheit über alle auf ihrem Gebiet befindlichen Personen, Tiere

und Sachen aus.

Art. 3

| Die Gemeinde besorgt die ihr übertragenen und vonihr selbst
gewählten Aufgaben.

? Sie fördert die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung, die
soziale und allgemeine Wohlfahrt ihrer Einwohner sowie die
dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.

° Sie erlässt die notwendigen Gesetze und Verordnungen.

Art. 3a

Die Gemeinde kann die Aufgabenerfüllung Dritten über-
tragen und Organisationen des öffentlichen und privaten
Rechts schaffen odersich an diesenbeteiligen.

Art. 4

Das Stimm- und Wahlrecht in Gemeindeangelegenheiten
steht allen in der Gemeinde wohnhaften Schweizer Bürgern zu,
welche das 18. Altersjahr erfüllt haben und nicht wegen
dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassenderBeistand-
schaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person
vertreten werden.
2
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Art. 6 …
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Art. 7

Jede stimmberechtigte Person kann in eine Gemeindebehörde Wählbarkeit
gewählt werden, sofern die Wählbarkeit nicht aufgrund einer
Amtszeitbeschränkung gemäss der vorliegenden Verfassung
ausgeschlossenist.

Art. 8

1 Die Amtsdauer für die Behôrden- und Kommissionsmitglieder Amtsdauer
sowie die Stellvertretenden des Gemeindevorstandesbeträgt
drei Jahre. Die Amtsdauer beginnt mit dem Kalenderjahr.

? Die Amtsdauer wird für die Behördenmitglieder einschliess-
lich dem Gemeindepräsidium auf vier nacheinander folgende
Amtszeiten in der gleichen Funktion beschränkt. Ange-
brochene Amtsperioden von mehr als zwei Jahren sind vollen
Amtsperioden gleichgestellt.

3 Bei der Wahl zur Gemeindepräsidentin oder zum Gemeinde-

präsidenten wird die Amtszeit als Mitglied des Gemeinde-
vorstandesnicht angerechnet.

* Wird das stellvertretende Mitglied des Gemeindevorstandes

als ordentliches Mitglied gewählt, ist die Amtsdauer der
Stellvertretung nicht anzurechnen.

Art. 9

Jedes Mitglied einer Gemeindebehörde oder Kommission hat  Demission
seine Demission spätestens bis zum 31. Mai vor der jeweiligen

Wahl dem Gemeindevorstand schriftlich mitzuteilen.

Art. 10
' Wahlen an der Urne finden im Monat September oder Zeitpunkt der Wahlen
Oktober, wenn möglich zusammenmit einem eidgenössi- und Amtsantritt
schen oder kantonalen Urnengang,statt. Wird ein zweiter
Wahlgang nötig, findet dieser bis zum dritten Sonntag im
Dezemberstatt.

? Der Amtsantritt beginnt am 1. Januar des darauffolgenden
Jahres. Die Abtretenden sind zu einer geordneten Amts-
Übergabe verpflichtet.

Art. 11

1 Scheiden im Laufe einer Amtsperiode Amtsinhabende aus Ersatzwahlen
irgendeinem Grunde aus dem Amtaus, sind für den Rest der
Amtsperiode Ersatzwahlen zutreffen, sofern die nächste
ordentliche Wahl nicht innerhalb des laufenden Kalenderjahres
stattfindet. Hiefür gelten die gleichen Bestimmungenwie bei
den ordentlichen Wahlen.

? Sind die Voraussetzungen zur Durchführungeiner Ersatz-

wahl nicht erfüllt oder sind Amtsinhabende nur vorübergehend
für längereZeit verhindert, nehmenaus der Mitte der Behörde

11.2023 6
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bezeichnete Mitglieder anstelle des ausgeschiedenen oder
verhinderten ordentlichen Mitgliedes dessen Amtsgeschäfte
wahr. Beim Gemeindevorstand kann dasstellvertretende
Mitglied beigezogen werden.

Art. 12

| Gewähltist im ersten Wahlgang, wer das absolute Mehr Wahlmodus
erreicht. Die Gesamtzahl aller gültigen Stimmenfür kandi-
dierende Personen wird durch die doppelte Zahl der freien
Sitze geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahlist das absolute
Mehr.

? Haben mehr Personendas absolute Mehr erreicht, als Sitze
zu besetzensind, gelten diejenigen mit den höchsten
Stimmenzahlenals gewählt.

3 Kommtbei Einzelwahlen eine Wahl nicht zustande oder sind
bei Gesamtwahlen weniger Kandidatinnen und Kandidaten
gewählt, als zu wählen sind, so findet ein zweiter, freier
Wahlgang statt. Gewählt sind dabei jene Kandidatinnen und
Kandidaten, die am meisten Stimmenauf sich vereinigen.

“Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los Uber die Wahl
oder die Reihenfolge desEinsitzes.

Art. 13

I Verwandte oder Verschwägertein gerader Linie, Ehegatten Ausschlussgründe
und Geschwister dürfen nicht gleichzeitig derselben
Gemeindebehörde angehören.

? Gleichesgilt für Personen,die durch eingetragenePartner-
schaft oder faktische Lebensgemeinschaft miteinander
verbundensind.

3 Diese Ausschlussgründe gelten auch zwischen Mitgliedern
der Geschäftsprüfungskommission und den Mitgliedern des
Gemeindevorstandes.

Art. 14

! Gemeindeangestellte dürfen der unmittelbar vorgesetzten Unvereinbarkeit von
Behörde nicht angehören. Sie können mit beratender Stimme  GeMeindeämtern
zu den Verhandlungen zugezogen werden.

? Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission dürfen weder
Mitglied einer anderen Gemeindebehörde noch Gemeinde-
angestellte sein.

Art. 15

1 Werin verschiedene Ämter, die sich gegenseitig aus- Wahlenin verschiedene
schliessen, gewählt wird, hat sich ohne Verzug für das eine Amter
oder andere Amt zu entscheiden.

11.2023 7
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? Liegen Ausschlussgründe im Sinne von Art. 13 vor, ist die
Wahl ungültig. Werden mehrere Personengleichzeitig in eine
Behörde gewählt, der sie gemäss Art. 13 nicht zur gleichen
Zeit angehörendürfen, ist die Wahlfür diejenige Persongültig,
die mehr Stimmenaufsich vereinigt.

3 Werin einer von der Urnengemeinde oder dem Gemeinde-
vorstand gewählten Behörde oder Kommissionals Präsidentin
oder Präsident amtet,ist für keine weitere solche Behörde
oder Kommissionals Präsidentin oder Präsident wählbar.

Art. 16

! Mitglieder einer Gemeindebehörde sowie einer Kommission Ausstandspflicht
haben bei Verhandlungen und Abstimmungenübereine
Angelegenheit in Ausstand zu treten, wennsie selbst oder eine
mit ihnen im Ausschlussverhältnis im Sinne von Art. 13
stehende Persondaran ein unmittelbares persönliches
Interessehat.
2

Art. 17

Das Petitionsrecht ist gewährleistet. Jede in der Gemeinde Petitionsrecht
wohnhafte Person kann Anträge, Begehren und Beschwerden
dem Gemeindevorstand schriftlich einreichen. Dieserist
verpflichtet, dazu innert drei Monaten Stellung zu nehmen.

Art. 18

1100 Stimmberechtigte können in Gemeindeangelegenheiten  Initiativrecht
unterschriftlich die Abstimmung übereinen vonihnenein-
gebrachten Vorschlag verlangen. DasInitiativrecht beschränkt
sich auf Gegenstände,die in der Befugnis der Urnengemeinde
oder der Gemeindeversammlungliegen.

? Die Initiative kann entwederin Form einer allgemeinen
Anregung odereines ausgearbeiteten Entwurfes eingebracht
werden. Sie ist mit den Unterschriften beim Gemeinde-
vorstand einzureichen.

Art. 19

! Der Gemeindevorstand legt ein zustande gekommenes Verfahren bei Initiativen
Initiativbegehren zusammenmit seiner Stellungnahme und
allenfalls mit einem Gegenvorschlag innert sechs Monaten der
Gemeindeversammlung zur Abstimmung bzw. Verabschie-
dung vor. Die Abstimmung an der Urne erfolgt innerhalb von
sechs Monaten nach Verabschiedung.

Tbis |jegt ein Gegenvorschlag zu einerInitiative im Zuständig-
keitsbereich der Gemeindeversammlungvor, so wird zunächst
zwischen diesem und dem Initiativbegehren entschieden.
Hierauf hat die Gemeindeversammlungdurch definitive Ab-

11.2023 8
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stimmung über Annahme oder Verwerfung jenes Vorschlags
zu entscheiden, der aus der ersten Abstimmung hervorgegan-
genist.

? Für Initiativen im Zuständigkeitsbereich der Urnenabstim-
mung richtet sich das Verfahren für die Vorberatung in der
Gemeindeversammlung und die Abstimmung nach den
Bestimmungendes Gesetzes überdie politischen Rechte im
Kanton Graubünden.

Art. 20

Ein Initiativbegehren kann vondenfünf Erstunterzeichnenden RückzugderInitiative
bis 10 Tage nach Bekanntgabe des Abstimmungstermins
zurückgezogen werden,sofern es keine anderslautende Rück-
zugsklausel enthält.

Art 21
! Initiativbegehren rechtswidrigen Inhalts sind unzulässig und  Rechtswidrige Initiative
werden der Gemeindeversammlung nicht unterbreitet.

? Der Gemeindevorstand gibt denInitianten in einem solchen
Fall von seinem Beschluss unter Angabe derGründeschriftlich
Kenntnis.

Art. 22
! Beschlüsse, die dem fakultativen Referendum unterstehen, Verfahrenbei
sind vom Gemeindevorstand unter Angabe des Tages, an ekutativem
welchem die Referendumsfrist abläuft, im amtlichen ererendum
Publikationsorgan der Gemeinde bekannt zu geben.

2 100 in Gemeindeangelegenheiten Stimmberechtigte können
über Beschlüsse der Gemeindeversammlung, die dem fakul-
tativen Referendum unterstehen, eine Urnenabstimmung
verlangen.

3 Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage.

* Die Unterschriften sind dem Gemeindevorstand vor Ablauf
der Referendumstfrist einzureichen.

> Ist das Referendum zustande gekommen,erfolgt die Urnen-
abstimmung innerhalb der nächsten sechs Monate.

6 Wird innert der Referendumsfrist kein gültiges Begehren um
Urnenabstimmunggestellt, erklärt der Gemeindevorstand
mittels amtlicher Publikation den Beschluss als in Rechtskraft
erwachsen.

Art. 23

! In der Gemeindeversammlung kannjede stimmberechtigte Auskunft/Motion
Person Auskunft über den Stand oderdie Erledigung einer
Gemeindeangelegenheit verlangen.Die Erteilung der Auskunft

11.2023 9
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kann verschoben werden, wenn ihr erhebliche Interessen der

Gemeinde oder Dritter entgegenstehen.

? Die stimmberechtigte Person hat zudem das Recht, in der
Gemeindeversammlungeine Motioneinzureichen. Mit der
Motion können Anträgein der Form einerallgemeinen An-
regung odereines ausgearbeiteten Entwurfes zu einem in den
Kompetenzbereich der Urnengemeinde oderder Gemeinde-
versammlungfallenden Gegenstandgestellt werden. Der
Gemeindevorstand erstattet in der Regel der nächsten
Gemeindeversammlung Bericht und Antrag zur Motion. Wird
die Motion erheblich erklärt, hat der Gemeindevorstand der
Gemeindeversammlungeinen ausgearbeiteten Entwurf zum

Entscheid bzw. zur Verabschiedung zu unterbreiten.

Art. 24

! Ein Beschluss der Urnengemeinde oder der Gemeinde- Wiedererwägung
versammlung kann dieserjederzeit zur Wiedererwägung
unterbreitet werden. Vorbehalten bleiben RechteDritter.

2 Vor Ablauf eines Jahres seit dem Inkrafttreten eines

Beschlussesist auf eine Wiedererwägungnur einzutreten,
wenndiese mit Zweidrittelsmehrheit der Stimmenden

beschlossen wird.

Art. 25
Das Beschwerderecht gegen Beschlüsse und Verfügungen der Beschwerderecht
Gemeindeorgane richtet sich nach der kantonalen Gesetz-
gebung.

Art. 26

! Die Behörden- und Kommissionsmitglieder sowie die Mit- Schweigepflicht
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, in Amts- und
Dienstsachen verschwiegen zusein.

!bis Über die Aufhebung der Schweigepflicht eines Behörden-
mitglieds entscheidet die Behörde im Ausstand des betref-
fenden Mitglieds, über jene der weiteren der Schweigepflicht
unterliegenden Personendie dieser jeweils vorgesetzten
Behörde.

?Das Amtsgeheimnis ist auch nach dem Ausscheiden aus
dem Amt oder nach Beendigungdes Arbeitsverhältnisses
strikte zu wahren.

Art. 27...

Art. 28

1 Über die Verhandlungen der Gemeindeversammlung, des Protokoll
Gemeindevorstands sowie der weiteren Gemeindebehörden

11.2023 10
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sind gesonderte Protokolle zu führen, die mindestens über die
Beschlüsse, die Ergebnisse der Wahlen sowie allfällige Bean-
standungenbetreffend die Verletzung von Zuständigkeits- und
Verfahrensbestimmungen Auskunft geben. Sie sind von der
protokollführenden Person und nach ausdrücklicher oder still-
schweigender Genehmigung vonder Vorsitzenden oder dem
Vorsitzenden zu unterzeichnen.
2

®Das Protokoll der Gemeindeversammlung wird innerhalb
eines Monats nach der Versammlung auf der Gemeinde-
verwaltung aufgelegt und unter Beachtung der datenschutz-
rechtlichen BestimmungenaufderInternetseite der Gemeinde
publiziert.

4Einsprachen gegendas Protokoll der Gemeindeversammlung
sind innert der Auflagefrist von 30 Tagenschriftlich an den
Gemeindevorstandeinzureichen. Diese werden an der nächs-
ten Gemeindeversammlung behandelt und das Protokoll
anschliessend genehmigt.

Art. 29
| Die Protokolle der Gemeindeversammlungenstehenallen zur Einsichtnahmein die
Einsicht offen. Protokolle

2

° Die Einsicht in die Protokolle des Gemeindevorstandes und
der übrigen Gemeindebehördenwird nur gestattet, wenn
schutzwürdige Interessen geltend gemacht werden können.

*Der Anspruch auf Einsicht kann durch Aushändigung eines
Protokollauszugs erfüllt werden.

Art. 29a
Der Gemeindevorstandinformiert die Öffentlichkeit periodisch  Informationspflicht
und in angemessener Weise über Angelegenheiten vonallge-
meinem Interesse.

ll. Gemeindeorganisation

Art. 30
' Die Stimmberechtigten bilden in inrer Gesamtheit das Organe der Gemeinde
oberste Gemeindeorgan.

? Sie üben ihre Rechte nach Massgabedieser Verfassung in
der Urnengemeinde und in der Gemeindeversammlung aus.

3 Die ordentlichen Organe der Gemeindesind:

a) die Urnengemeinde
b) die Gemeindeversammlung
c) der Gemeindevorstand
d) die Geschäftsprüfungskommission

11.2023 11
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Art. 30a

I Das Verfahren für Wahlen und Abstimmungenan der Urnen- Wahlen und
gemeinde und an der Gemeindeversammlung richtet sich nach APstimmungen
der Gemeindeverfassung und subsidiär nach dem jeweiligen
kantonalen Recht.

? Dasselbegilt für Varianten- und Konsultativabstimmungen.

a) Urnengemeinde

Art. 31

Der Urnengemeindestehenfolgende Befugnissezu: Befugnisse

1. Die Vornahmefolgender Wahlen: AMENER
a)das Gemeindepräsidium
b)vier Mitglieder des Gemeindevorstandes undeiner

Stellvertretung
c)drei Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission
d)zwei Mitglieder des Schulrates
e)zweiMitglieder der Baukommission
f) zwei Mitglieder der Kommission TIB

2. Die Abstimmung über:
a)Erlass und Änderung der Gemeindeverfassung
b)die Bewilligung von einmaligen neuen Ausgaben und
Aufwendungen ab CHF 1 500 001 sowie vonjährlich
wiederkehrenden neuen Ausgaben und Aufwendungen ab
CHF 150 001

c)die Ermächtigung des Gemeindevorstandes zum Erwerb,
zur Veräusserung und zur Verpfändung von Grundeigen-
tum sowie zur Einräumung und Ablösung von Dienst-
barkeiten und Grundlasten, soweit diese Beschlüsse die
Kompetenz der Gemeindeversammlung gemäss Art. 33
Ziffer 3 und 4 übersteigen

d)die Verleihung von Wasserrechten...
dPis) die Einräumung anderer Sondernutzungsrechte, soweit

diese Beschlüsse die Kompetenz der Gemeinde-
versammlung gemässArt. 33 Ziffer 7 übersteigen

e)die Beschlussfassung überdie Bildung eines Gemeinde-
oder Regionalverbandes oder überdenBeitritt zu einem
solchen sowie zu gemeinsamenAnstalten

f) die Beschlussfassung über den Zusammenschluss mit
anderen Gemeinden.

3. Abstimmungenüber Geschäfte, gegendie das Referendum
ergriffen wordenist.

Art. 32

! Der Gemeindevorstand sorgt dafür, dass die Abstimmungs- Verfahren
unterlagen den Stimmberechtigten mindestens zehn Tage vor
dem Abstimmungstag zugestellt werden.
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? Die Abstimmungsunterlagenbestehenausder Abstim-
mungsvorlage im Wortlaut, der Erläuterung, dem Stimmzettel,
dem Stimmrechtsausweis und aus den Unterlagenfür die
briefliche Stimmabgabe.

® Die Erläuterung enthält eine Abstimmungsempfehlung der
Gemeindeversammlung. In der Gemeindeversammlung
geäusserte wesentliche Gegenargumente sind in den
Erläuterungenzu berücksichtigen.

4 Bei Wahlen sind den Stimmberechtigten die Wahlzettel, der
Stimmrechtsausweis und die Unterlagenfürdie briefliche
Stimmabgabe mindestens zehn Tage vor dem Wahltag
zuzustellen.

> Die Stellvertretung und die briefliche Stimmabgaberichten
sich nach dem für kantonale Abstimmungen und Wahlen
geltenden Recht.

6 Der Gemeindevorstand bestimmtfür die Leitung und Beauf-
sichtigung der Urnenabstimmungein Stimmbüro nach dem für
kantonale Abstimmungen und Wahlengeltenden Recht.

’Das Ergebnis der Abstimmungen und der Wahlenist zu
protokollieren und im amtlichen Publikationsorgan bekanntzu
geben.

b) Die Gemeindeversammlung

Art. 33

Der Gemeindeversammlungstehenfolgende Befugnissezu: Befugnisse Gemeinde-
… . versammlun

1. Erlass und Anderung von Gemeindegesetzen 7

2. die Genehmigung des Budgets der Gemeinde und der
TrimmiserIndustriellen Betriebe (TIB) einschliesslich der
Investitionsrechnungen, die Festsetzung des Steuerfusses
sowie die Genehmigung der Gemeinderechnung und der
Jahresrechnung der TIB

3. die Bewilligung von einmaligen neuen Ausgaben und
Aufwendungen von CHF 100 001 bis CHF 1 500 000, soweit
nicht Art. 45 Ziffer 10 zur Anwendung kommt, sowie von
jährlich wiederkehrenden neuen Ausgaben und
Aufwendungen von CHF 30 001 bis CHF 150 000

4. die Ermächtigung des Gemeindevorstandes zum Erwerb,
zur Veräusserung und zur Verpfändung von Grundeigentum
sowie zur Einräumung und Ablösung von Dienstbarkeiten
und Grundlasten innerhalb der Finanzkompetenz gemäss
Ziffer 3. Für dingliche Verfügungen und Grenzbereinigungen,
die weniger als 200 m? betreffen oderin der
Ausgabenkompetenz des Gemeindevorstandes gemäss
Art. 45 Ziff. 10 liegen, ist der Gemeindevorstand zuständig.
Vorbehalten bleiben die Rechte der Bürgergemeinde

11.2023 13



1.100

5. die Aufnahme neuer Anleihen und das Eingehen von
Bürgschaften, sofern sie die Finanzkompetenzen des
Gemeindevorstandes übersteigen

5bis wesentliche Änderungen von Wassernutzungskonzes-
sionen sowie die Ausübung des Heimfallrechts im Sinne der
Wasserrechtsgesetzgebung

5ter die Einräumung anderer Sondernutzungsrechte, sofern die
finanzielle Tragweite des Beschlussesinnerhalb der Finanz-
kompetenz gemässZiffer 3 liegt und die Dauer der
Verleihung bis 30 Jahre beträgt

6. die Gewährung von Darlehen, wennsie innerhalb der
Finanzkompetenz gemäss Ziffer 3 und nicht im Rahmender
bestimmungsgemässen Verwendung von Fondsgeldern
durch die zuständige Behördeliegt.

Art. 34

! Die Beschlüsse der Gemeindeversammlung gemäss Art. 33 Fakultatives
sowie Beschlüsse bezüglich Verpflichtungskredite unter Referendum
Berücksichtigung der Finanzkompetenzvon Abs. 3 unterliegen
dem fakultativen Referendum (Art. 22).

? Vom Referendum ausgenommensind die Genehmigung des
Budgets der Gemeinde und der TrimmiserIndustriellen
Betriebe, die Festsetzung des Steuerfusses sowie die Ge-
nehmigung der Gemeinderechnung und der Jahresrechnung
der Trimmiser Industriellen Betriebe (Art. 33 Ziff. 2).

® Des Weiteren nicht unterstellt sind einmalige neue Ausgaben
und Aufwendungenbis CHF 250 000 und wiederkehrende
neue Ausgaben und Aufwendungenbis CHF 50 000
(Art. 33 Ziff. 3-6).

Art. 35

Die Gemeindeversammlung hat alle Sachgeschäfte, über die Vorberatung
die Urnengemeindeentscheidet, vorzuberaten und zu
verabschieden.

Art. 36

| Die Gemeindeversammlung wird vom Gemeindevorstand Einberufung,
einberufen. Traktanden

? Gemeindeversammlungensind mindestens zehn Tage vorher
durch öffentliche Publikation unter Bekanntgabeder
Traktandenliste einzuberufen.

3 Soweit es für die Orientierung der Stimmberechtigten
notwendig odersinnvoll erscheint, wird zu den einzelnen
Geschäften eine Botschaft erstellt. Diese kann mindestens
zehn Tage vor der Gemeindeversammlung auf der Gemeinde-
verwaltung bezogen oder auf der Homepageheruntergeladen
werden.
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“Es darf nur über Geschäfte Beschluss gefasst werden, welche
auf der Traktandenliste verzeichnet und vom Gemeinde-

vorstand vorberaten wordensind.

Art. 37

Jede ordnungsgemässeinberufene Gemeindeversammlung Beschlussfähigkeit
ist beschlussfähig.

Art. 37a .
! Die Gemeindeversammlungensind öffentlich. Öffentlichkeit,

? Über die Zulässigkeit von Bild- und Tonaufnahmenoder- Auselang
Übertragungenentscheidet die Gemeindeversammlung. Jede
stimmberechtigte Person kann verlangen,dassihre
Äusserungen und Stimmabgabennicht aufgezeichnet werden.
Nach der Genehmigung des Protokolls werden sämtliche
Aufzeichnungengelöscht.

® Der Ausschluss von nicht stimmberechtigten Personen wird
durch die Gemeindeversammlung angeordnet, soweit Uber-
wiegendeöffentliche oderprivate Interessen an einzelnen
Geschäften dies erfordert.

Die für Behörden massgebenden Ausstandsgründegelten
nicht für die Teilnehmendender Gemeindeversammlung.

Art. 38
Die Gemeindeversammlung wird von der Gemeindeprasidentin Versammlungsleitung
oder dem Gemeindepräsidentengeleitet. Im Verhinderungsfall
führt die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident oder ein
anderes Mitglied des Gemeindevorstandes die Versammlung.

Art. 39
Die Gemeindeversammlung bezeichnet die notwendigen Stimmenzählende
Stimmenzählenden.

Art. 40
! Die Abstimmungenwerdenoffen durchgeführt. Sie sind Abstimmungsmodus
schriftlich vorzunehmen, wennein Viertel der anwesenden
Stimmberechtigtendies verlangt.

? Massgebendist bei der offenen Abstimmung das absolute
Mehr der Stimmenden.Bei Stimmengleichheitgilt der Antrag
des Gemeindevorstandes als angenommen.

3 Bei der schriftlichen Abstimmungist das absolute Mehrder
abgegebenengültigen Stimmen massgebend. Leere
Stimmzettel werden nicht gezählt. Bei Stimmengleichheit ist
die Vorlage abgelehnt.
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c) Der Gemeindevorstand

Art. 41
! Der Gemeindevorstandist die leitende Behörde der Zusammensetzung

Gemeinde.

? Er besteht aus dem Gemeindepräsidium und vier weiteren

Mitgliedern und hateine Stellvertretung.

® Der Gemeindevorstand bezeichnet die Vizepräsidentin oder
den Vizepräsidenten aus seiner Mitte.

Art. 42
! Der Gemeindevorstand wird durch die Gemeindepräsidentin Sitzungen
oder den Gemeindepräsidenten oder gegebenenfalls durch die
Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten einberufen, so oft es
die Geschäfte erfordern.

? Auf Verlangen von zwei Gemeindevorstandsmitgliedern ist
die Präsidentin oder der Präsident verpflichtet, eine ausser-
ordentliche Sitzung einzuberufen.

Art. 43

Der Gemeindevorstandist beschlussfähig, wenn mindestens Beschlussfähigkeit
drei Mitglieder anwesendsind.

Art. 44

! Für alle Entscheidegilt das absolute Mehr der anwesenden Abstimmungen und
Mitglieder; bei Stimmengleichheit entscheidet die Präsidentin Wahlen
oderder Präsident; bei Wahlen das Los.

? Jedes Mitglied ist zur Abgabeseiner Stimme verpflichtet.

® Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über den Ausstand.

Art. 45

Dem Gemeindevorstandstehenalle Befugnisse zu, welche Befugnisse
nicht durch eidgenössisches oder kantonales Recht, durch Gemeindevorstand
Gemeindeverfassung oder Gemeindegesetz einem anderen
Organ übertragensind. Ihm obliegen insbesondere:

1. Die Vornahmeder Wahlen:

a) der Mitglieder der ständigen Kommissionen,sofern
nicht eine andere Behörde zuständig ist.

b) der Mitglieder von besonderen Kommissionenfür die
Ausarbeitung von Verfassung, anderen Erlassen oder
von Planungsvorhaben

c) der Gemeindeangestellten mit Ausnahme der Schul-
leitung sowie der Lehr- und Kindergartenlehrpersonen

2. die Anwendungdeseidgenössischen, kantonalen und
kommunalen Rechts sowie der Vollzug der Beschlüsse der
Urnengemeinde und der Gemeindeversammlung
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3. Erlass und Änderung von Verordnungen

4. die Überwachung der gesamten Gemeindeverwaltung

5. die Verwaltung des Gemeindevermögensund die
Besorgung sämtlicher Verwaltungsfächer

6. die Erstellung der Jahresrechnung und des Budgets

7. die Ausübung der Aufgaben und Kompetenzen gemäss
Gesetz über die Trimmiser Industriellen Betriebe

7.2! die Ausübung der Aufgaben an ausgelagerte
Organisationen gemässderspezifischen Rechtsgrund-
lagen

8. die Vorbereitung aller Vorlagen zuhanden der Gemeinde-
versammlung und der Urnengemeinde

9. die Bewilligung von Ausgaben und Aufwendungen,die mit
dem Budget durch die Gemeindeversammlungrechtskräftig
genehmigt wurden. Er kann diese Kompetenz in dem von
ihm festzusetzenden Rahmenübertragen

10.die Bewilligung von im Budget nicht vorgesehenen neuen
Ausgaben bis zum Betrag von CHF 100 000 für einmalige
und bis CHF 30 000 im Einzelfall für jährlich wiederkehrende
neue Ausgaben. Die Gesamtsummedarf den Betrag von
CHF 500 000jährlich nicht übersteigen. Andere Kredit-
überschreitungen kann er bewilligen, wenn die Ausgaben
aufgrund gesetzlicher Grundlagen zwingend sind oder wenn
dadurch Schaden für die Gemeinde verhindert oder
eingeschränkt werden kann

10.5 den Erwerb, die Veräusserung, den Tausch und die
Verpfändung von Grundeigentum sowiedie Einräumung
von anderen beschränkten dinglichen Rechten, sofern die
finanzielle Tragweite des Beschlusses CHF 100'000 nicht
übersteigt

11.Beschlussfassung über die Zusammenarbeit mit anderen
Gemeinden und Korporationen sowie mit regionalen
Institutionen, soweit diese Kompetenzennicht aufgrund von
Art. 31 der Urnengemeinde zustehen

12.der Abschluss von Verträgen über Angelegenheiten, deren
Erledigung in die Zuständigkeit des Vorstandesfällt

13.der Entscheid über Führung von Prozessen und Rekursen
sowie der Abschluss von Vergleichen oderSchiedsver-
trägen

14.die Ausübung der Polizeigewalt, die der Gemeinde zusteht,
und die Ausübung der Strafkompetenz im Verwaltungs-
strafverfahren

15.die Wahl der Delegierten in Gemeindeverbände, der
Mitglieder der besonderen Kommissionen, soweit sie nicht
der Urnengemeinde oder dem Schulrat vorbehaltenist
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16.die Festsetzung der Daten von Urnengängenin
Gemeindeangelegenheiten und deren Organisation

17.die Ausrichtung vonBeiträgen an ortsansässige Parteien,

Vereine, kulturelle Organisationen etc. im Rahmendes
genehmigten Budgets.

Art. 46

! Der Gemeindevorstandvertritt die Gemeinde gegenüber Vertretung der
Dritten und vor Gericht. Gemeinde nach

? Die Gemeindepräsidentin oder der Gemeindepräsident führt “ss
zusammen mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder mit der
Gemeindeschreiberin oder dem Gemeindeschreiberdie

rechtsverbindliche Unterschrift fur die Gemeinde.

®Der Gemeindevorstand kann für bestimmteBereichedie
Unterschriftsberechtigung auf die Behördendereinzelnen
Verwaltungszweige oder auf die Gemeindeverwaltung
übertragen.

Art. 47

! Die Verwaltung der Gemeinde wird in Departemente auf- Verwaltungs-
geteilt. Jedes Mitglied des Gemeindevorstandesführt ein departemente
Departement. Die Zuteilung der Departemente nimmt der
Gemeindevorstand vor und veröffentlicht diese im amtlichen
Publikationsorgan.

? Für jedes Departementist innerhalb des Gemeinde-
vorstandeseineStellvertretung zu bestimmen.

Art. 48

! Die Gemeindevorstandsmitglieder habendie in ihren Geschäftstätigkeit
Verwaltungsbereichfallenden Geschäfte zu überwachen, die
erforderlichen Amtshandlungen vorzunehmen und dem
GemeindevorstandBericht zu erstatten.

? Die Beschlussfassung steht ausschliesslich dem
Gemeindevorstand zu. Angelegenheiten von untergeordneter
Bedeutung kann der Gemeindevorstand der zuständigen
Departementsvorsteherin oder dem zuständigen Departe-
mentsvorsteher zur selbstständigen Erledigung überlassen.

Art. 49

1 Die Gemeindepräsidentin oder der Gemeindepräsident leitet Gemeindepräsidium
die Gemeindeversammlung und die Gemeindevorstands-
sitzungen.

? Sie oder er bereitet die Traktandenliste des Gemeinde-
vorstandes vor und sorgt unter Beizug der übrigen Mitglieder
des Gemeindevorstandes für den Vollzug der gefassten
Beschlüsse.
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In dringendenFällen kann sie oder er vorsorglich die nötigen
provisorischen Anordnungentreffen.

d) Die Geschäftsprüfungskommission

Art. 50
Die Geschäftsprüfungskommission besteht aus drei Mit- Zusammensetzung
gliedern. Sie konstituiert sich selbst.

Art. 51
! Die Geschäftsprüfungskommission prüft die Rechnungs- und Aufgaben
Geschäftsführung sämtlicher Gemeindeämter, der TIB und
allfälliger Sonderkassen. Sie hat der Gemeindeversammlung
schriftlichen Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen.

? Die Ausübungder Finanz- und Rechnungsprüfung kanneiner
privaten im öffentlichen Finanz- und Rechnungswesen
sachkundigen Revisionsstelle Übertragen werden. Diese wird
auf Antrag der Geschäftsprüfungskommission durch den
Gemeindevorstand gewählt.

3 Über Feststellungen untergeordneter Natur könnendie
Geschäftsprüfungskommission und die externe Revisions-
stelle dem Gemeindevorstand einen besonderenBericht
erstatten.

III. Schulrat, Baukommission, Jugendarbeit und
Gemeindeverwaltung

a) Schule und Kindergarten

Art. 52
! Der Schulrat setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen. Schulrat

? Das zuständige Gemeindevorstandsmitglied nimmtals
ordentliches Mitglied von Amtes wegenEinsitz. Der Schulrat
konstituiert sich selbst und ist beschlussfähig, wenn
mindestens zwei Mitglieder anwesendsind.

bis |st der Schulrat wegen Ausstands- oder anderen Gründen
nicht beschlussfähig, delegiert der Gemeindevorstand im
Einzelfall die notwenige Anzahl Stellvertretende aus seiner
Mitte.

®Der Schulrat versammelt sich so oft es die Geschäfte
erfordern.

4 Die Schulleitung hat beratende Stimme.

Art. 53
! Dem Schulrat obliegt die strategische Führung der Schule Aufgaben und
und des Kindergartens. Er sorgt für die Umsetzung der Schul- Befugnisse
und Kindergartengesetzgebung von Bund, Kanton und
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Gemeinde und beaufsichtigt den Schul- und Kinder-
gartenbetrieb. Er vertritt die Schule gegen aussen.

? Im Weiterenist er zuständig für:

1. die Wahl und Entlassung der Schulleitung sowie der
Lehr- und Kindergartenlehrpersonen

2. den Erlass von für den Schulbetrieb und die Schulent-
wicklung notwendigenRichtlinien

3. die Erstellung des Budgets zuhanden des Gemeinde-
vorstandes

®Das Schulratspräsidium führt zusammenmit einem weiteren
Schulratsmitglied oder mit der Schulleitung die
rechtsverbindliche Unterschrift für die Schule.

Art. 54
! Die Schulleitung ist dem Schulrat unterstellt. Schulleitung/Aufgaben

? Die Schulleitung ist für den Vollzug der Beschlüsse des
Schulrates und für die operative Leitung und Organisation der
Schule und des Kindergartens zuständig.

b) Baukommission

Art. 55

1 Die Baukommission setzt sich aus drei Mitgliedern Baukommission
zusammen.

? Das zuständige Gemeindevorstandsmitglied nimmt von
Amtes wegen Einsitz in der Baukommission. Die Bauver-
walterin oder der Bauverwalter wird mit beratender Stimme zu
den Sitzungen eingeladen.

3 Die Baukommission konstituiert sich selbst und ist be-
schlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend
sind.

3bis Ist die Kommission wegen Ausstands- oder anderen
Gründennicht beschlussfähig, delegiert der Gemeinde-
vorstand im Einzelfall die notwenige Anzahl Stellvertretende
aus seiner Mitte.

* Die Baukommission versammelt sich so oft es die Geschäfte
erfordern.

Art. 56

! Die Aufgaben und Befugnisse der Baukommissionrichten Aufgaben und
sich nach der Baugesetzgebung. Befugnisse

? Sämtliche Verfügungensind von der Baukommissions-
präsidentin bzw. vom Baukommissionspräsidenten und von
der Bauverwalterin bzw. vom Bauverwalter oder der Gemeinde-

schreiberin oder dem Gemeindeschreiber zu unterzeichnen.

® Die Bauverwaltung führt das Sekretariat.
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c) Jugendarbeit

Art. 57
! Die Jugendarbeit in der Gemeinde Trimmis obliegt der Jugendarbeit
Kommission Jugendarbeit.

? Die Kommission Jugendarbeit setzt sich aus der zuständi-
gen Departementsvorsteherin oder dem Departements-
vorsteher und zwei Mitgliedern zusammen.

3 Die Kommission Jugendarbeit konstituiert sich selbst. Sie
untersteht dem Gemeindevorstand.

d) Gemeindeverwaltung

Art. 58

Die Gemeindeverwaltung ist administrativ dem Gemeinde- Aufgaben
präsidium unterstellt und ausführende Verwaltungs-
organisation der Gemeinde.Sie übt die ihr in den Gemeinde-
gesetzen und Reglementen übertragenen Funktionen aus.
Insbesondere vollzieht sie die Beschlüsse und Verfügungen
des Gemeindevorstandes und besorgtdie ihr durch den
Gemeindevorstand übertragenen Aufgaben.

Art. 59

! Die Gemeindeschreiberin oder der Gemeindeschreiberleitet Gemeindeschreiberin/

die Gemeindeverwaltung. Gemeindeschreiber

? Sie oder er führt das Protokoll in der Gemeindeversammlung
und in den Sitzungen des Gemeindevorstandes und hatin
diesen Sitzungen beratende Stimme.

IV. TrimmiserIndustrielle Betriebe (TIB)

Art.60

! Unter der Bezeichnung TIB besteht eine öffentlich-rechtliche  TIB
Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie gehört der
Gemeinde Trimmis und steht unter der Oberleitung und
Aufsicht des Gemeindevorstandes.

? Die Kommission TIB setzt sich aus der zuständigen
Departementsvorsteherin oder dem Departementsvorsteher
und zwei weiteren Mitgliedern zusammen.

3 Die Kommission TIB konstituiert sich selbst. Sie ist be-

schlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend
sind. Die Kommission TIB versammelt sich so oft es die

Geschäfte erfordern.

“Die Kommission TIB übt die Aufsichts- und Kontrollaufgaben
nach Massgabedes Gesetzesüber die Trimmiser Industriellen
Betriebe und der Richtlinien und Weisungenaus.
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V. Finanzen, Steuern und andere Abgaben

Art. 61

Die Haushaltsführung und Rechnungslegung richten sich nach  Grundsätze
den allgemein anerkannten Grundsätzen für das Rechnungs-  Finanzhaushalt
wesenderöffentlichen Haushalte. Dies beinhaltet ins-
besondere, dass:

1. die öffentlichen Mittel sparsam und wirtschaftlich einzu-

setzen sind

2. der Finanzhaushalt mittelfristig ausgeglichensein soll

3. sich jede Ausgabeauf eine Rechtsgrundlage,einen Kredit-
beschluss und eine Bewilligung für die Zahlung abstützt.

Art. 62...

Art. 63
Die Gemeindedecktihren Finanzbedarf insbesondere aus Steuern und andere

Steuern, Vermögenserträgen, Konzessionen, Kostenbeiträgen, Abgaben
Gebühren, Nutzungstaxen, Vorzugslasten und Bussen.

VI.Bürgergemeinde

Art. 64

Die Rechte der Bürgerinnen und Bürger und der Bürger- Rechte
gemeinde innerhalb der politischen Gemeinde richten sich
nach der kantonalen Gesetzgebung.

VII

Art. 65...

Vill. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 66...

Art. 67...

Art. 68...

Art. 69

Der Gemeindevorstand setzt diese Verfassung nach der Inkrafttreten
Genehmigung durch die Regierung per 01.01.2025 in Kraft.

Art. 70
! Die Mitglieder der Behörden und Kommissionenbleiben bis Übergangsbestimmung
zum Ablauf der Amtsperiode am 31.12.2024 nach bisheri-
gem Recht im Amt.
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? Die Zusammensetzung der im Herbst 2024 zu wählenden
Gemeindebehördenrichtet sich nach den Bestimmungen
der vorliegenden Verfassung.

Von der Regierung genehmigt gemäss Beschluss vom 08.02.2000

 

Von der Regierung genehmigt gemäss Beschluss vom 9.4.2324 | 284 lol

 

Dr. Jon Domenic Parolini

Der Kanzleidirektor

Lic. iur. Daniel Spain

Teilrevision:
Gemeindeversammlung 08.07.2006

Urnengemeinde 24.09.2006
Regierungsbeschluss 01.10.2006

Teilrevision:

Gemeindeversammlung 30.03.2009

Urnengemeinde 17.05.2009
Regierungsbeschluss 22.09.2009

Teilrevision:

Gemeindeversammlung 12.12.2011
Urnengemeinde 11.03.2012
Regierungsbeschluss 01.05.2012

Teilrevision:
Gemeindeversammlung 27.11.2023
Urnengemeinde 03.03.2024
Regierungsbeschluss
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Element Beschluss Inkrafttreten Änderung AGS Fund-
stelle

Art. 3 Abs. 1 27.11.2023 geändert
Art. 3 Abs. 2 27.11.2023 geändert
Art. 3 Abs. 3 27.11.2023 eingefügt
Art. 3a 27.11.2023 eingefügt
Art. 4 27.11.2023 Titel geändert

Art. 4 Abs.1 27.11.2023 geändert
Art. 4 Abs. 2 27.11.2023 aufgehoben
Art. 5 27.11.2023 aufgehoben
Art. 6 27.11.2023 aufgehoben

Art. 8 Abs.1 27.112023 geändert
Art. 8 Abs. 2 27.11.2023 Geändert
Art. 8 Abs. 4 27.11.2023 geandert

Art. 10 Abs. 2 27.11.2023 geandert
Art. 16 Abs. 2 27.11.2023 aufgehoben
Art. 18 Abs. 1 27.11.2023 geändert

Art. 19 Abs. 15's 27.11.2023 eingefügt
Art. 19 Abs. 2 27.11.2023 geändert
Art. 26 Abs. 15's 27.11.2023 eingefügt
Art. 27 27.11.2023 aufgehoben

Art. 28 Abs.1 27.11.2023 geändert
Art. 28 Abs. 2 27.11.2023 aufgehoben
Art. 28 Abs. 3 27.11.2023 geändert
Art. 28 Abs. 4 27.11.2023 eingefügt
Art. 29 Abs.1 27.11.2023 geändert

Art. 29 Abs. 2 27.11.2023 aufgehoben
Art. 29a 27.11.2023 eingefügt
Art. 30a 27.11.2023 eingefügt
Art. 31 Ziff. 1 27.11.2023 geändert
Art. 31 Ziff. 1 a) 27.11.2023 geändert

Art. 31 Ziff. 1 b) 27.11.2023 geandert
Art. 31 Ziff. 1c) 27.11.2023 geandert
Art. 31 Ziff. 1 d) 27.11.2023 geandert
Art. 31 Ziff. 1 e) 27.11.2023 geändert

Art. 31 Ziff. 1 f) 27.11.2023 geändert
Art. 31 Ziff. 2 d) 27.11.2023 geändert
Art. 31 Ziff. 2 dbis) 27.11.2023 eingefügt

Art. 32 Abs. 3 27.11.2023 geändert
Art. 33 Ziff. 5 27.11.2023 geändert
Art. 33 Ziff. 5bis 27.11.2023 eingefügt
Art. 33 Ziff. ter 27.11.2023 eingefügt
Art. 34 Abs. 1 27.11.2023 geändert
Art. 37a 27.11.2023 eingefügt
Art. 40 Abs. 2 27.11.2023 geändert
Art. 41 Abs. 1 27.11.2023 geändert
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Art. 41 Abs.2 27.11.2023 geändert
Art. 45 Ziff. 1 a) 27.11.2023 geändert
Art. 45 Ziff. 7 27.11.2023 geändert

Art. 45 Ziff. 75's 27.11.2023 eingefugt
Art. 45 Ziff. 9 27.11.2023 geändert
Art. 45 Ziff. 10S 27.11.2023 eingefügt

Art. 48 27.11.2023 Titel geändert
Art. 49 27.11.2023 Titel geändert
Art. 52 Abs. 2 27.11.2023 geändert

Art. 52 Abs. 2bis 27.11.2023 eingefügt
Art. 53 Abs. 3 27.11.2023 geändert
Art. 55 Abs. 2 27.11.2023 geändert
Art. 55 Abs. 3s 27.11.2023 eingefügt
Art. 56 Abs.1 27.11.2023 geändert

Art. 58 27.11.2023 geändert
Art. 60 Abs.1 27.11.2023 geändert
Art. 61 27.11.2023 geändert
Art. 62 27.11.2023 aufgehoben
VII 27.11.2023 Titel aufge-

hoben
Art. 65 27.11.2023 aufgehoben
Art. 66 27.11.2023 aufgehoben
Art. 67 27.11.2023 aufgehoben
Art. 68 27.11.2023 aufgehoben
Art. 69 27.11.2023 geändert
Art. 70 27.11.2023 Titel geändert

Art. 70 Abs.1 27.11.2023 geändert
Art. 70 Abs. 2 27.11.2023 eingefügt  
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